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Allgemeine Verkaufs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen 
 

§ 1  
Geltungsbereich  

 
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden 
ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht anerkannt. Unsere Verkaufs-
bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vor-
behaltslos ausführen.  
 
2. Die Regelungen dieser Verkaufs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen gelten für 
Kaufverträge, Werkverträge und Werklieferungsverträge sowie für alle sonstigen 
vertraglichen Vereinbarungen, aufgrund derer wir zur Lieferung von Waren oder 
Erbringung von Leistungen verpflichtet sind. Die Regelungen dieser Verkaufs-, 
Leistungs- und Zahlungsbedingungen finden insoweit ent sprechend Anwendung.  
 
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Besteller.  
 

§ 2  
Angebote  

 
1. Unsere Angebote verstehen sich in allen Teilen freibleibend.  
 
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Die genannten Unterlagen dürfen Dritten nicht 
ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden.  
3. Bei Werkverträgen, bei denen von uns aufgrund der getroffenen Vereinbarung auch 
die Montage durchgeführt wird, gelten ergänzend zu den vorliegenden Bedingungen 
auch unsere Montagebedingungen.  
 
4. Soweit im Übrigen nichts anderes vereinbart ist, gelten für das Vertragsverhältnis 
und die von uns zu erbringenden Lieferungen und Leistungen die einschlägigen DIN-
Normen.  
 

 
 
 
 
 
 

§ 3  
Preise und Zahlungsbedingungen  
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1. Sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise "ab Werk" ausschließlich der Verpackung; diese wird gesondert in 
Rechnung gestellt.  
2. Alle von uns genannten Preise sind Nettopreise; sie verstehen sich zzgl. Mehrwert-
steuer in der gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungstellung. Zum Abzug von 
Skonto ist der Besteller ohne besondere schriftliche Vereinbarung nicht berechtigt.  
 
3. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Darüber hinaus ist 
der Besteller zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis wie der 
Zahlungsanspruch beruht.  
 

§ 4  
Lieferung und Lieferzeit  

 
1. Wir behalten uns vor, Waren auszuliefern, die gegenüber den vertraglichen 
Spezifikationen durch den aktuellen Stand der Technik bedingte Änderungen oder 
Maßabweichungen aufweisen, soweit dies für den Besteller nach den konkreten 
Umständen des Einzelfalles keinen Nachteil bedeutet und ihm zumutbar ist.  
 
2. Der Beginn der vereinbarten Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fragen 
sowie die Freigabe unserer Aufbauzeichnung durch den Besteller voraus.  
 
3. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so sind 
Ansprüche des Bestellers auf den Ersatz des Verzugschadens auf einen Betrag in 
Höhe von 1 % des Lieferwertes für jede vollendete Woche des Verzuges, maximal 
jedoch auf 10 % des Lieferwertes beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn der 
Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.  
 
4. Sind wir in Verzug geraten und setzt uns der Besteller eine angemessene Nachfrist 
mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe 
des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung 
auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt.  
 
5. Die Haftungsbegrenzung gemäß vorstehenden Ziffern 2. und 3. gilt nicht, sofern ein 
kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Besteller 
wegen des von uns zu vertretenen Verzuges geltend machen kann, dass sein 
Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.  
 
6. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines 
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zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.  
 

§ 5  
Gefahrübergang  

 
1. Sofern sich bei Kaufverträgen aus den vertraglichen Vereinbarungen nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart. Dies gilt auch, wenn die Kaufsache auf 
Wunsch des Bestellers an eine andere Anschrift versandt wird. Die Gefahr geht dann 
mit der Übergabe der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über.  
 
2. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport-
versicherung abdecken; die hierfür anfallenden Kosten trägt der Besteller.  
 
3. Liegt ein Werkvertrag vor, bei dem wir auch die Montage durchführen, so sind wir 
auch dann berechtigt, die für von uns ausgeführte Leistungen vereinbarte Vergütung 
zu verlangen, wenn eine von uns fertiggestellte jedoch noch nicht abgenommene 
Leistung vor der Abnahme durch Umstände beschädigt oder zerstört wird, die wir nicht 
zu vertreten haben.  
 

§ 6  
Mängelgewährleistung  

 
I. 

 
Bei Kaufverträgen oder Werklieferungsverträgen über vertretbare Sachen gelten für 
die Gewährleistungsansprüche des Bestellers folgende Regelungen:  
 
1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daß dieser seinen Untersu-
chungs- und Rügeobliegenheiten gemäß §§ 377, 378 HGB ordnungsgemäß nach-
gekommen ist.  
 
2. Soweit ein von uns zu vertretener Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach 
unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der 
Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung er-
forderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an 
einen anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.  
 
 
3. Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage 
oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu 
vertreten haben, oder schlägt die Mangelbeseitigung/ Ersatzlieferung aus anderen 
Gründen fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl zur Wandelung des Kaufvertrages 
oder zur Minderung des Kaufpreises berechtigt.  
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II. 

 
Bei Werkverträgen gelten für die Gewährleistungsrechte des Bestellers die folgenden 
Regelungen:  
 
1. Wir führen die uns in Auftrag gegebenen Arbeiten ordnungsgemäß nach den Regeln 
der Technik und unter Beachtung der einschlägigen Normen durch.  
 
2. Im Falle mangelhafter Durchführung der Arbeiten stehen dem Besteller die nachfol-
gend aufgeführten Gewährleistungsrechte nur zu, wenn er die von uns erbrachten 
Leistungen nach deren Erhalt unverzüglich auf Fehler untersucht und festgestellte 
Mängel uns unverzüglich anzeigt. Die Vorschriften der §§ 377, 378 HGB gelten 
insoweit entsprechend.  
 
3. Sind die von uns durchgeführten Arbeiten mangelhaft, so ist der Besteller berechtigt, 
die Nachbesserung oder erneute Durchführung der Arbeiten innerhalb angemessener 
Frist zu verlangen. Schlägt die Nachbesserung oder Neuvornahme der Arbeiten fehl 
oder wird sie innerhalb einer angemessenen Frist von uns nicht durchgeführt, so ist 
der Besteller berechtigt, von dem Ver trag zurückzutreten oder eine angemessene 
Herabsetzung der vereinbarten Vergütung zu verlangen.  
 

III. 
Schadensersatz 

 
Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind über die Regelung in Ziffer I. und 
II. hinausgehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - 
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder 
sonstige Vermögensschäden des Bestellers.  
 
Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner nicht, wenn der Besteller wegen des 
Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2, 635 BGB geltend macht.  
 
Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt weiter nicht für solche Schäden, die durch 
die schuldhafte Verletzung vertraglicher Hauptleistungspflichtungen (sog. wesentlicher 
Vertragspflichten) verursacht wurden; sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegen, ist unsere Haftung in diesem Fall der nach auf die vertragstypischen 
vorhersehbaren Schäden begrenzt.  
 

§ 7  
Gesamthaftung  
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1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. 
Diese Regelung gilt nicht für Ansprüche, die gemäß §§ 1 und 4 des Gesetzes über die 
Haftung für fehlerhafte Produkte gegen uns geltend gemacht werden. Gleiches gilt bei 
anfänglichem Unvermögen oder zu vertretener Unmöglichkeit.  
 
2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitar beiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.  
 

§ 8 
Eigentumsvorbehalt 

 
1. Wir behalten uns das Eigentum an unserer Ware bis zur vollständigen Aus-
gleichung des Kaufpreises einschließlich der Nebenkosten (Fracht, Verpackung usw.) 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, unsere Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
unserer Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies 
ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Waren durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Waren zu deren Verwertung 
befugt; der nach Abzug der angemessenen Verwertungskosten verbleibende Ver-
wertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers anzurechnen.  
 
2. Der Besteller ist verpflichtet, unsere Waren pfleglich zu behandeln. Er hat diese auf 
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten hat der Besteller 
soweit erforderlich auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.  
 
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter ist der Besteller verpflichtet, uns 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter 
verpflichtet, uns bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung unserer 
Rechte voll umfänglich zu unter stützen, insbesondere, uns die erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.  
 
4. Der Besteller ist berechtigt, unsere Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiter-
zuveräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-
endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiter-veräußerung 
gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Diese Abtretung ist unabhängig 
davon, ob unsere Waren ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft wird. Wir 
nehmen diese Abtretung hiermit an.  
 
Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Geschäftsganges berechtigt. Diese Berechtigung erlischt, wenn der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, oder wenn 
er in Zahlungsverzug gerät. Sie erlischt weiter, wenn ein Antrag auf Eröffnung des 
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Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt wird 
oder wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt.  
 
In diesen Fällen sind wir berechtigt, die abgetretene Forderung selbst einzuziehen. Der 
Besteller ist verpflichtet, uns alle zum Einzug erforderlichen Informationen zu erteilen 
und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen. Der Besteller ist in diesem Falle 
weiter verpflichtet, den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.  
 
5. Die Verarbeitung oder Umbildung unserer Waren durch den Besteller wird stets für 
uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes unserer Waren zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.  
 
6. Werden unsere Waren mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Waren zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als verein bart, dass der Besteller uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns.  
 
7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Be-
stellers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde 
Forderung um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicher-
heiten obliegt uns.  
 

§ 9 
Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 
1. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart, ist der Erfüllungsort der Sitz unseres 
Unternehmens.  
 
2. Auf sämtliche Geschäftsbeziehungen mit uns findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendbarkeit des CISG (UN-Kauf-
recht) ist ausgeschlossen.  
 
3. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist Gerichtsstand der Sitz unseres Unter-
nehmens. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichts-
stand zu verklagen.  


